
 

 
 

 
 
 

 

Erläuterungen zum Anschluss an das öffentliche Kanalisations- und 

Wasserleitungsnetz - Gebührenerhebung 
 
 

Für jeden direkten oder indirekten Anschluss an das öffentliche Kanalisations- und 

Wasserleitungsnetz, für jeden Um-, An-, Auf- oder Neubau oder jede Abänderung eines 

bestehendes Anschlusses sowie für die Ableitung von nicht verschmutztem Abwasser ist 

vorher ein Gesuch mit den entsprechenden Plänen bei der Gemeinde einzureichen. 

 

Die Gemeinde erhebt von den Grundeigentümern eine einmalige Anschlussgebühr, 

Baubeiträge und jährliche Betriebsgebühren. Diese Gebühren müssen 

verursachergerecht sein und langfristig die Aufwendungen der Siedlungsentwässerung und 

der Wasserversorgung decken. 

 

Für die Berechnung der Anschluss- und Betriebsgebühren werden alle Grundstücke 

gemäss Siedlungsentwässerungs- und Wasserversorgungs-Reglement in Tarifzonen 

eingeteilt. Diese Zuteilung ist als Grundeinteilung zu verstehen. Sie wird aufgrund von 
Eigenleistungen (z.B. Versickerung) nach unten bzw. bei zusätzlich bezogenen Leistungen 

(z.B. hoher Anteil an versiegelter Fläche) nach oben korrigiert. 

 

Alle Gesuchstellenden bzw. Planverfasser werden deshalb gebeten, für geplante 

Bauvorhaben das Formular "Deklaration für die Berechnung der provisorischen 

Anschlussgebühr Abwasser und Frischwasser" auszufüllen und zusammen mit den 

Baugesuchsunterlagen der Gemeinde Ebikon einzureichen. Das Formular "Deklaration für 

die Berechnung der definitiven Anschlussgebühr Abwasser" ist nach Fertigstellung des 

Bauvorhabens auszufüllen und nach Schlussabnahme der Gemeinde Ebikon einzureichen. 

 

Die beiden Formulare finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.ebikon.ch/politik/rechtssammlung Zur vereinfachten Handhabung können Sie 

dieses Formular direkt am PC ausfüllen und zusammen mit dem erforderlichen Situationsplan 

per E-Mail (planung.bau@ebikon.ch) an die Abteilung Planung & Bau Ebikon zusenden. Unter 

demselben Link finden Sie auch das Merkblatt "Siedlungsentwässerung: Wie kann man 

Gebühren sparen?" 

 

Wir danken Ihnen für die unterstützende Zusammenarbeit und stehen bei Fragen gerne 

zur Verfügung. 
 
 
 
 

Gemeinde Ebikon, Planung & Bau 
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